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---<g 272 g^-
Das reichste Kleid ist oft gefüttert mit Herzeleid

Jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert.
Wer den Armen leiht, dem zahlt Gott die Zinsen.

Wißt, wo es keinen Herrn und keinen Diener gibt:
Wo eins dem andern dient, weil eins das andre liebt.

So Wäre nun in engern Rahmen Stellung und Aufgabe
der Schule gegenüber dem Sozialismus einigermaßen gekennzeichnet.

Die Methode der Elementarschule kann wohl unmöglich eine andere fein,
als voraus die soziale Schulung des Herzens; sie ist gleichbe-
deutend dem Inhalt eines Begriffes zu seiner Definition. Ein Menschen-

herz soll sich ins andere versetzen lernen. Ist das Herz gesund, so müssen

wir nicht bangend fragen, ob es auch den Weg zum Verstände finden
werde. Ein soziales Wissen soll sich ja mit der Zeit herausbilden,
und es identifiziert sich dann dem Volke so ziemlich genau mit dem

Sprichwort und findet darin seine Abklärung.

Pädagogisches AUeriei.
1. Die Ferienordnung für die höheren Lehranstalten der Rhein-

Provinz ist für das am Mittwoch den 24. April beginnende Schuljahr 1901
festgesetzt, wie folgt:

Schluß des Unterrichts:
Pfingstferien: Samstag den 25. Mai (12 Uhr mittags).
Sommerferien: Mittwoch den 7. August (12 Uhr mittags).
Weihnachtsserien: Samstag den 21. Dezember (12 Uhr mittags).
Osterferien: Dienstag in der Karwoche 1902 (12 Uhr mittags).

Ansang des Unterrichts:
Dienstag den 4. Zuni. Donnerstag den 12. September.
Freitag den ü. Januar 1902. Mittwoch nach Aissrioorcliu 1902
2. Zur sozialen Stellung der Volksschullehrer. Zu einem Straf-

Prozeß bei einem Königlichen Landgericht in Preußen waren, wie dem „B. T."
gemeldet wird, u. a. ein Amtsgerichtsassistent und ein Volkssckullehrer als Zeugen
geladen, und sie benutzten eine Rüchfahrkarte II. Klasse. Während dem Gerichts-
beamten die Kosten für die Eisenbahnfahrkarte anstandslos ersetzt wurden, wei-
gerte man sich seitens der Gerichtskasse, dem Volksschullehrer gegenüber in gleicher
Weise zu verfahren. Auf eine Beschwerde des betreffenden Lehrers erkannte das
zuständige Landgericht, daß der Anspruch des Antragstellers auf Benutzung der
II. Klasse nicht anerkannt werden könne : vielmehr sei das Gericht der von seinem
Vorsitzenden vertretenen Ansicht beigetreten, daß sür einen Zeugen in der Lebens-
stellung des Antragstellers (Volksschullehrers) die ihm zugebilligte III. Wagenklasse
durchaus angebracht sei. Hier ist also ausgesprochen, daß em Militäranwärter
in sozialer Beziehung einen viel höheren Rang einnimmt, als ein Volksschullehrer,
auch wenn dieser im Gehaltsverhältnis zu jenem bedeutend höher steht.

>1. Die Verlegung sämtlicher Unterrichtsstunden auf den Vor-
mittag scheint sich in den Volksschulen zu bewähren. Da man in Hannover
mit dieser Einrichtung im Sommer (7^12 Uhr) gute Erfahrungen gemacht hat,
so will man auch sür nächsten Winter den Versuch wagen (8 —lUhr). Die
Einrichtung hat sich im letzten Winter schon in Braunschweig und Berlin bewährt.
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